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liehe Festlegungen enthalten. Beim Modernisierungskom
plex Leipzig-Leutzsch wurden zwischen dem Rat des 
Stadtbezirks Leipzig West und den Mietern Vereinbarun
gen getroffen, die in einem Protokoll niedergelegt wurden. 
Dieses Protokoll wurde nicht nur vom Rat und den Mietern, 
sondern auch vom Vermieter und vom Hauptauftraggeber 
unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung durch den Vermie
ter enthielt es zugleich eine Vereinbarung über die Auf
hebung des Mietverhältnisses. In dem Protokoll wurden 
auch der vom Rat dem Hauptauftraggeber erteilte Bau
leitungsauftrag und die daraus erwachsenden Rechte und 
Pflichten fixiert.

Die unterschiedliche Praxis der rechtlichen Gestaltung 
der Beziehungen zwischen den örtlichen Staatsorganen und 
den Mietern macht es notwendig, dem Rechtscharakter die
ser Beziehungen mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Eine geeignete Rechtsform für die rechtliche Gestaltung 
der Beziehungen zwischen den örtlichen Organen und den 
Mietern ist m. E. die verwaltungsrechtliche Vereinbarung. 
Nach dem in der Literatur vertretenen Standpunkt ist die 
Ausübung staatlicher Tätigkeit in der Rechtsform der Ver
einbarung nur dann zulässig, wenn für diese eine ermäch
tigende Rechtsvorschrift besteht.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Unter Berücksichtigung dieses verwaltungsrechtlichen 
Standpunkts sind m. E. bei der Umsetzung der Mieter die 
Voraussetzungen für die Ausübung staatlicher Tätigkeit in 
der Rechtsform der verwaltungsrechtlichen Vereinbarung 
gegeben. Es wird in § 110 Abs. 2 ZGB nicht von einer 
staatlichen Entscheidung, sondern von einer Regelung ge
sprochen, so daß die Möglichkeit eröffnet ist, die Umset
zung der Mieter und die damit verbundene Erstattung der 
notwendigen Aufwendungen in der Rechtsform der ver
waltungsrechtlichen Vereinbarung vorzunehmen. Ihre 
Grundlage hat die verwaltungsrechtliche Vereinbarung in 
der staatlichen Planentscheidung der örtlichen Volksver
tretung und den darauf beruhenden Entscheidungen der 
örtlichen Räte. Sie hat unter Wahrung der Interessen und 
Belange der Mieter staatliche Planentscheidungen zu kon
kretisieren und durchzusetzen.1? Ebenso wie staatliche Ent
scheidungen sind auch verwaltungsrechtliche Vereinbarun
gen durch die Gerichte nicht nachprüfbar.18

Die verwaltungsrechtliche Vereinbarung ist eine spe
zielle Form der Mitwirkung der Bürger an der staatlichen 
Leitungstätigkeit. Sie ist Ausdruck der weiteren Vervoll
kommnung der sozialistischen Demokratie. Durch die 
gleichberechtigte Mitwirkung der Mieter beim Zustande
kommen der verwaltungsrechtlichen Vereinbarung wird 
zwischen ihnen und dem staatlichen Organ Einvernehmen 
über die Umsetzung und die Kostenerstattung erzielt. Da
bei wird den Mietern bewußt gemacht, daß ihre Interessen 
und Bedürfnisse im Mittelpunkt der staatlichen Leitungs
tätigkeit stehen. Beim Abschluß der Vereinbarung werden 
die mit der Umsetzung für den Mieter verbundenen Pro
bleme beraten, um seine Belange soweit wie möglich zu 
berücksichtigen. Diese Arbeitsweise festigt das Vertrauens
verhältnis der Bürger zu den Staatsorganen. Die Verein
barungen müssen Festlegungen über den Ersatzwohnraum, 
die Verpflichtungen des staatlichen Organs zur Organisie
rung und Bezahlung des Umzugs und zur Zahlung eines 
einmaligen Pauschalbetrags für erlittene materielle Nach
teile sowie die Verpflichtung des Mieters, die Wohnung 
und das dazugehörende Nebengelaß ordnungsgemäß zu 
räumen u. ä. enthalten. Durch die eindeutige Festlegung 
der Rechte und Pflichten sowie der Termine ihrer Erfül
lung werden entscheidende Voraussetzungen geschaffen, 
um die staatlichen Planaufgaben zum Wohle der Bürger 
zu verwirklichen.

Schwierig ist oft die Bestimmung der Höhe des an den 
Mieter zu zahlenden Entschädigungsbetrags. Da es hierfür 
keine verbindlichen Kriterien gibt, treten in der Praxis 
Unsicherheiten auf. In Ermangelung bestehender Vor
schriften haben die örtlichen Räte teilweise selbst Fest
legungen getroffen. Dieses Problem läßt sich jedoch durch

Beschlüsse der örtlichen Räte nur schwer lösen. Deshalb 
ist m. E. zur Gewährleistung der Rechtssicherheit der Er
laß einer entsprechenden Rechtsvorschrift notwendig.19

Bei der Umsetzung der Mieter in eine andere Wohnung 
treten in der Praxis kaum rechtliche Probleme auf. Das 
bestehende Mietverhältnis wird beendet, wobei das staat
liche Organ den Umzug organisiert und finanziert und dem 
Mieter begründete Aufwendungsersatzansprüche erstattet.

Dagegen bleibt bei der vorübergehenden Räumung das 
Mietverhältnis über die Wohnung ohne Pflicht zur Zahlung 
des Mietpreises bestehen.20 Der Mieter hat jedoch einen 
Mietpreis für den Ersatzwohnraum zu zahlen. Obwohl in 
der Praxis bei der Nutzung von Ersatzwohnraum keine 
Mietverträge abgeschlossen werden, entstehen dennoch 
Rechte und Pflichten zwischen den Partnern, da der Mie
ter auf der Grundlage einer staatlichen Entscheidung den 
Wohnraum nutzt. Die Regelung des §100 Abs. 2 Satz 2 
ZGB kommt deshalb analog zur Anwendung.

Beim Wiedereinzug in die modernisierte Wohnung muß 
der Inhalt des bestehenden Mietverhältnisses mit den ver
besserten Wohnbedingungen in Einklang gebracht werden.
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